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AIB   Anlage im Bau 
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AO   Abgabenordnung 
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ND   Nutzungsdauer 

NFAG   Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich 

NKAG   Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz 
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1 Vorbemerkungen  

 Prüfungsauftrag 

Nach § 153 Abs. 3 NKomVG obliegt in Gemeinden, in denen ein Rechnungs-

prüfungsamt nicht besteht, die Rechnungsprüfung im Rahmen des 

§ 155 Abs. 1 NKomVG dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises. 

 

 Prüfungsgegenstand 

Gegenstand der Prüfung war der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2019 

mit den nach § 128 Abs. 3 NKomVG beizufügenden Anlagen unter Hinzuzie-

hung aller erforderlichen Unterlagen. 

 

 Durchführung der Prüfung 

Der Jahresabschluss mit den erforderlichen Unterlagen wurde dem RPA im Ok-

tober 2020 zur Prüfung vorgelegt. Die Prüfung wurde in dem Zeitraum vom 

14.10.2020 bis 30.10.2020 durchgeführt. Während des geprüften Zeitraumes 

nahm Herr Sperling das Amt des Bürgermeisters wahr. 

 

Zur Ausführung des Prüfungsauftrages wurden neben dem jeweiligen Jahres-

abschluss mit seinen Bestandteilen und beizufügenden Unterlagen - soweit er-

forderlich - die Belege der Samtgemeindekasse für die Gemeinde Jameln sowie 

weitere die Zahlungsvorgänge begründende Unterlagen herangezogen.  

 

Der Prüfungsumfang wurde entsprechend § 155 Abs. 3 NKomVG nach pflicht-

gemäßem Ermessen eingeschränkt.  

 

Die Prüfung hat sich gem. § 156 Abs. 1 Ziffer 3 NKomVG auch darauf zu erstre-

cken, ob nach den bestehenden Gesetzen und Vorschriften unter Beachtung 

der maßgeblichen Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit 

verfahren wird. Dies erfolgt mittels Systemprüfungen (in Bezug auf Anordnungs-
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wesen, Buchführung, Richtlinien und Dienstanweisungen), der Prüfung auf Ord-

nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Anhangs sowie einer Betrach-

tung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde. 

 

Die Darstellung und Erläuterung der wichtigsten Ergebnisse des Jahresab-

schlusses sowie erheblicher Abweichungen von den Haushaltsansätzen im An-

hang (§ 56 KomHKVO) und im Rechenschaftsbericht (§ 57 KomHKVO) obliegt 

der Kommune. Es wird insoweit auf die seitens der Gemeinde erstellten Unter-

lagen verwiesen.  

 

Das wesentliche Ergebnis dieser Prüfung ist mit dem Kämmerer der Samtge-

meinde, Herrn Siems-Wedhorn, erörtert worden.  

 Prüfung der Vorjahre und Entlastung 

Die letzte Rechnungsprüfung erstreckte sich auf den Jahresabschluss 2018. 

Über diesen Jahresabschluss hat der Rat am 19.02.2020 beschlossen und zu-

gleich dem Bürgermeister Entlastung erteilt. Gleichzeitig wurde dabei über die 

Verwendung des Jahresergebnisses beschlossen.  

Nachdem der Beschluss über den Jahresabschluss und die Entlastung am 

26.02.2020 öffentlich bekannt gemacht wurde, lag der Jahresabschluss mit dem 

Rechenschaftsbericht vom 27.02.2020 bis 06.03.2020 öffentlich aus (§ 129 Abs. 

2 NKomVG). Damit verbunden waren Bekanntmachung und Auslegung des um 

die Stellungnahme des Bürgermeisters ergänzten Schlussberichtes des Rech-

nungsprüfungsamtes (§ 156 Abs. 4 NKomVG).  

 

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg als Kommunalaufsichtsbehörde wurde ent-

sprechend unterrichtet. 
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2 Haushaltssatzung  

Der Rat hat die Haushaltssatzung am 27.02.2019 beschlossen. 

Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung soll der Kommunalaufsichtsbe-

hörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vorgelegt wer-

den (§ 114 Abs. 1 NKomVG). Diese Frist konnte nicht eingehalten werden. 

 

Die Haushaltssatzung enthielt die folgenden Festsetzungen: 

Soweit im Haushaltsjahr Nach-

tragssatzungen beschlossen wur-

den, erfolgt hier die Darstellung 

der fortgeschriebenen Werte. 

2019 

 

Kreditermächtigung 0,00 € 

Gesamtbetrag  

Verpflichtungsermächtigungen 

0,00 € 

Höchstbetrag Liquiditätskredite 225.000,00 € 

Hebesatz Grundsteuer A 490 v.H. 

Hebesatz Grundsteuer B 460 v.H. 

Hebesatz Gewerbesteuer 420 v.H. 

 

Die Haushaltssatzung wurde vom Landkreis Lüchow-Dannenberg als Kommu-

nalaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 05.04.2019 genehmigt. Die Veröffentli-

chung der Haushaltssatzung erfolgte am 17.04.2019 in der Elbe-Jeetzel-Zei-

tung. 
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3 Jahresabschluss 

 Allgemeines 

Der Bürgermeister, Herr Sperling, hat die Vollständigkeit und Richtigkeit des 

Jahresabschlusses 2019 am 01.10.2020 festgestellt (§ 129 Abs. 1 NKomVG). 

Die Vorjahreswerte wurden richtig in die Bücher des Haushaltsjahres vorgetra-

gen. 

 Ergebnisrechnung  

Die Gesamtergebnisrechnung als Plan-Ist-Vergleich stellt sich für den Prüfzeit-

raum in komprimierter Form wie folgt dar: 

 

             

Haushaltsplan Ergebnis

mehr (+)

weniger (-)

Ordentliche Erträge 958.800,00 € 991.361,88 € 32.561,88 €

Ordentliche

Aufwendungen

(ohne Überschuss gem. § 15 

Abs. 5 GemHKVO) 980.200,00 € 960.227,04 € -19.972,96 €

Ordentliches Ergebnis -21.400,00 € 31.134,84 € 52.534,84 €

Außerordentliche Erträge 0,00 € 5.878,36 € 5.878,36 €

Außerordentliche 

Aufwendungen

(ohne Überschuss gem. § 15 

Abs. 6 GemHKVO) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Außerordentliches Ergebnis 0,00 € 5.878,36 € 5.878,36 €

Jahresergebnis 

Überschuss / Fehlbetrag (-) -21.400,00 € 37.013,20 € 58.413,20 €

Haushaltsjahr 2019

 

 

Die Teilergebnisrechnungen sind Bestandteil des Jahresabschlusses. Die 

durchgeführte Plausibilitätsprüfung ergab, dass die Summe aller Teilergebnis-

rechnungen mit den Werten der Gesamtergebnisrechnung übereinstimmt. 

 

Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich (§ 110 Abs. 4 NKomVG) konnte 

im Jahresergebnis erreicht werden. 
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 Finanzrechnung 

Die Gesamtfinanzrechnung – hier in komprimierter Darstellung - hat sich im 

Prüfzeitraum wie folgt entwickelt: 

 

Haushaltsplan Ergebnis

mehr (+)

weniger (-) 

I. Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen 923.600,00 € 959.387,59 € 35.787,59 €

Auszahlungen 918.500,00 € 897.791,59 € -20.708,41 €

Saldo 5.100,00 € 61.596,00 € 56.496,00 €

II. Investitionstätigkeit

Einzahlungen  1.473.000,00 € 15.979,00 € -1.457.021,00 €

Auszahlungen 1.567.000,00 € 28.801,44 € -1.538.198,56 €

Saldo -94.000,00 € -12.822,44 € 81.177,56 €Finanzmittel-

Überschuss/          

Fehlbetrag (Saldo I. 

und II.) -88.900,00 € 48.773,56 € 137.673,56 €

III. Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Auszahlungen 4.500,00 € 5.517,39 € 1.017,39 €

Saldo -4.500,00 € -5.517,39 € -1.017,39 €

Finanzmittelbestand 

(Saldo I., II. und III.) -93.400,00 € 43.256,17 € 136.656,17 €

IV. Saldo aus 

haushaltsunwirk-

samen Vorgängen 1.972,26 €

+/- Anfangsbestand 

Zahlungsmittel zu 

Beginn des Jahres 345.854,91 €Endbestand an 

Zahlungsmitteln

(Liquide Mittel am Ende 

des Jahres) 391.083,34 €

Haushaltsjahr 2019

 

 

Der für das Haushaltsjahr ausgewiesene Endbestand an Zahlungsmitteln 

stimmt mit dem Saldo der Bilanzposition Aktiva / Nr. 4. „Liquide Mittel“ des Haus-

haltsjahres überein. Die Teilfinanzrechnungen sind Bestandteil des Jahresab-

schlusses. Die durchgeführte Plausibilitätsprüfung ergab, dass die Summe der 

vorgelegten Teilfinanzrechnungen mit den Werten der Gesamtfinanzrechnung 

übereinstimmt. 
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 Bilanz 

Die Bilanz wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Bilanzie-

rung erstellt.  

 

3.4.1 Aktiva  

Die Bilanzpositionen der Aktivseite – hier in komprimierter Darstellung – haben 

sich im Prüfzeitraum wie folgt entwickelt: 

 

Aktiva

31.12.2018 31.12.2019 Veränderung

1. Immaterielles

    Vermögen 13.632,18 € 12.450,52 € -1.181,66 €

2. Sachvermögen 1.999.259,94 € 1.961.022,66 € -38.237,28 €

3. Finanzvermögen 24.455,26 € 15.686,83 € -8.768,43 €

4. Liquide Mittel 345.854,91 € 391.083,34 € 45.228,43 €

5. Aktive Rechnungs-

    abgrenzung 248,52 € 341,81 € 93,29 €

Gesamt 2.383.450,81 € 2.380.585,16 € -2.865,65 €  

 

Die Erfassung und Bewertung des Vermögens ist nachvollziehbar erfolgt.  

Das in der Bilanz ausgewiesene Anlagevermögen wird auf den dafür vorgese-

henen Sachkonten und in der Anlagenbuchhaltung zutreffend abgebildet. 

 

Die Abschreibungen und betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern der abnutzba-

ren Vermögenswerte wurden entsprechend der verbindlichen Abschreibungsta-

bellen angesetzt.  

 

Soweit die Nutzung der Sachanlagen zeitlich begrenzt ist, wurde der Wert ent-

sprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschrei-

bungen vermindert.  
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3.4.2  Passiva 

Die Bilanzpositionen der Passivseite – hier in komprimierter Darstellung - hat 

sich im Prüfzeitraum wie folgt entwickelt: 

Passiva

31.12.2018 31.12.2019 Veränderung

1.1 Basis-Reinvermögen 1.644.615,15 € 1.644.615,15 € 0,00 €

1.2 Rücklagen
284.523,98 € 278.771,68 € -5.752,30 €

1.3 Jahresergebnis -5.752,30 € 37.013,20 € 42.765,50 €

1.4 Sonderposten 409.848,47 € 381.737,22 € -28.111,25 €

2. Schulden 46.961,77 € 36.115,95 € -10.845,82 €

3. Rückstellungen 1.700,00 € 1.809,00 € 109,00 €

4. Passive Rechnungs-

abgrenzung
1.553,74 € 522,96 € -1.030,78 €

Gesamt 2.383.450,81 € 2.380.585,16 € -2.865,65 €  

Die Bilanzpositionen der Passiva werden zutreffend nachgewiesen.  

Das in der Bilanz ausgewiesene Jahresergebnis wird übereinstimmend mit der 

Ergebnisrechnung ausgewiesen. 

  

Die Schulden stellen sich folgendermaßen dar: 

Bilanzposition 

nachrichtlich 

Vorjahr 31.12.2019

2.1 Geldschulden 35.097,22 € 30.659,62 €

2.2 bis 2.5 Verbindlichkeiten 11.864,55 € 5.456,33 €

2. Schulden insgesamt 46.961,77 € 36.115,95 €  

Weitere Angaben sind der Schuldenübersicht zu entnehmen.  
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 Anhang mit Anlagen, Rechenschaftsbericht 

Dem Jahresabschluss ist nach § 128 Abs. 2 und 3 NKomVG ein Anhang samt 

Rechenschaftsbericht, Anlagenübersicht, Schuldenübersicht, Rückstellungs-

übersicht, Forderungsübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr 

zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beigefügt.   

Der Rechenschaftsbericht sowie die Angaben im Anhang enthalten die nach 

den §§ 56 – 58 KomHKVO geforderten Mindestangaben.  

 Haushaltsreste 

Die Übertragung von Haushaltsermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr 

ist gemäß § 20 KomHKVO bzw. § 120 Abs. 3 NKomVG per Haushaltsrest zu-

lässig, soweit nach § 45 KomHKVO nicht vorrangig Rückstellungen gebildet 

werden müssen.  

 

Zum 31.12.2019 wurden im Ergebnishaushalt keine Haushaltsreste gebildet. 

Für Investitionsmaßnahmen standen 2019 Haushaltsreste von 231.889,82 € zur 

Verfügung. Zum 31.12.2019 wurden Haushaltsreste für Investitionen von 

1.773.072,38 € gebildet und in das Folgejahr übertragen.  

 

4 Hinweise, Empfehlungen, Prüfungsbemerkungen 

 Aktivierung von geleisteten Investitionszuweisungen und –zuschüssen 

Nach § 44 Abs. 4 S. 1 KomHKVO werden von der Kommune mit einer mehrjäh-

rigen Zweckbindung oder mit einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung 

geleistete Investitionszuweisungen als immaterielle Vermögensgegenstände 

aktiviert. Sie werden planmäßig über die Dauer der Zweckbindung oder über 

den Zeitraum, in dem die Gegenleistungsverpflichtung besteht, abgeschrieben 

(§ 44 Abs. 4 S. 2 KomHKVO).  

 

Im Anlagenspiegel wird unter der Anlagenbuchungsgruppe 004700 „IV-Zuwei-

sungen an übrigen Bereich“ unter der Bezeichnung „IV-ZUW00000014151“ eine 

Investitionszuweisung in Höhe von 1.000,00 € aufgeführt, welche im Jahre 2011 
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aktiviert wurde und aktuell nicht abgeschrieben wird. Laut Rückmeldung des 

Kämmerers gibt es keinen Zuwendungsbescheid, der die Dauer der Zweckbin-

dung oder den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung beinhaltet. „Liegt we-

der wirtschaftliches Eigentum der Kommune vor, noch eine Gegenleistungsver-

pflichtung des Zuwendungsempfängers oder eine Zweckbindung, dann darf 

eine Aktivierung nicht erfolgen und die Zuwendung ist als ordentlicher Aufwand 

zu buchen.“ (Lasar in Lasar/Grommas/Goldbach/Zähle/Diekhaus/Hankel: Kom-

munales Haushalts- und Rechnungswesen in Niedersachsen, 4. Auflage, Dres-

den 2018, S. 713). Die Zuweisung hätte nach aktueller Rechtslage nicht aktiviert 

werden dürfen. Spätestens nach Einführung der KomHKVO hätte die Zuwei-

sung im Rahmen der Bewertung abgeschrieben werden müssen. Da es sich 

allerdings um einen „Altfall“ (vor Einführung der KomHKVO) handelt, wird eine 

analoge Anwendung der „Standards staatlicher Doppik“ in der Fassung vom 

27.11.2019 für vertretbar gehalten. Dort wird bei Altfällen von einer pauschalen 

Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen (vgl. S. 26). Die Abschreibung 

sollte im Haushaltsjahr 2020 ganz oder zumindest anteilig rückwirkend zum Zeit-

punkt des Zuschusses (2011) erfolgen.     

 Jahresabschlussfeier 

Unter dem Sachkonto 442930 „Andere sonstige Aufwendungen“ wurden Auf-

wendungen für die Jahresabschlussfeier des Gemeinderates geplant und ge-

bucht. Insgesamt sind für die Jahresabschlussfeier 608 € abgerechnet worden. 

Die Essenslieferung (Liefer-/Leistungsdatum) über 308 € ins Haus des Bürger-

meisters erfolgte laut Rechnung erst am 03.01.2020, so dass der Aufwand 

grundsätzlich nicht mehr im Haushaltsjahr 2019 hätte gebucht werden dürfen; 

ggf. hätte der Aufwand durch eine Rückstellung zum Bilanzstichtag abgegrenzt 

werden können. Zudem wurden für 150 € unter anderem alkoholische Getränke 

aus dem Privatbestand des Bürgermeisters entnommen, für die keine entspre-

chenden Belege vorgelegt werden konnten. Zwar wurde die Entnahme von der 

stellvertretenden Bürgermeisterin bestätigt, allerdings ist die Entnahme aus ei-

nem Privatbestand ohne Belege (Quittungen, Anzahl, Wert) nicht überprüfbar. 
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Zudem wird empfohlen, die Höhe der Aufwendungen für eine Jahresabschluss-

feier zu reduzieren, um das Jahresergebnis zu optimieren. Nach § 110 Abs. 2 

NKomVG ist die Haushaltswirtschaft sparsam und wirtschaftlich zu führen. Die-

ser allgemeine Haushaltsgrundsatz ist in allen Phasen des Haushaltskreislaufes 

zu beachten (vgl. Rose in Blum/Häusler/Meyer: Niedersächsisches Kommunal-

verfassungsgesetz, 4. Auflage, Wiesbaden 2011, S. 595). Gegen diesen Haus-

haltsgrundsatz wird verstoßen, soweit die öffentlichen Haushaltsmittel nicht für 

kommunale Aufgaben eingesetzt werden oder gegen das ökonomische Prinzip 

verstoßen wird (a. a. O., S. 596). Soweit seitens der Gemeinde eine Jahresab-

schlussfeier als kommunale Aufgabe gewertet wird, sollte darauf geachtet wer-

den, die Aufwendungen in einem angemessenen Verhältnis zum beabsichtigten 

Nutzen zu halten. In einigen Kommunen im Landkreis Lüchow-Dannenberg wer-

den keine Ansätze für Jahresabschlussfeiern gebildet; teilweise werden 300 € 

im Rahmen der Verfügungsmittel für angemessen gehalten. Die Aufwendungen 

für Jahresabschlussfeiern bei der Gemeinde Jameln liegen deutlich über den 

Aufwendungen anderer Kommunen im Kreisgebiet.    

 Pauschalentschädigungen 

Im Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2018 wurde darauf hingewiesen, dass 

für die Grundstückspflege in der Gemeinde Jameln Pauschalentschädigungen 

auf Basis eines Ratsbeschlusses aus dem Jahre 1994 gezahlt werden, deren 

Werte nicht mit den aktuellen Auszahlungswerten (Summe: 2.471,00 €) über-

einstimmen. Zudem wurde kritisiert, dass dem Buchungsbeleg keine Emp-

fangsquittungen der Dorfgemeinschaften beigefügt wurden. Daraufhin fasste 

der Rat am 27.05.2020 den Beschluss, die Aufwendungen ab dem Haushalts-

jahr 2020 auf 2.400 € zu reduzieren. Für das Haushaltsjahr 2019 bestand das 

Problem des „überholten“ Ratsbeschlusses allerdings noch, so dass an dieser 

Stelle ein erneuter Prüfungshinweis erfolgt. Auch lagen erneut keine Emp-

fangsquittungen vor.   
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 Auftragsvergaben 

Nach § 28 KomHKVO muss der Vergabe von Aufträgen eine öffentliche Aus-

schreibung vorausgehen, sofern nicht die Natur des Geschäfts oder besondere 

Umstände eine Ausnahme rechtfertigen. Hierbei hat der Abschluss von Verträ-

gen über Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen nach einheitlichen 

Richtlinien über das bei der Vergabe einzuhaltende Verfahren zu erfolgen. 

 

Nach § 155 Abs. 1 Nr. 5 NKomVG sind Vergaben vor Auftragserteilung zu prü-

fen. Mit Schreiben vom 17.12.2007 wurden Wertgrenzen zur Vorlage von Verga-

ben vor Auftragserteilung beim Rechnungsprüfungsamt festgesetzt. Vorzulegen 

sind Vergaben ab einem Nettoauftragswert von 15.000 € für VOL-Vergaben, 

30.000 für VOB-Vergaben, 5.000 € für HOAI- und sonstige Vergaben und alle 

VgV-Vergaben. Die Vergabe von Bauleistungen richtet sich nach der VOB/A, 

von Liefer- und Dienstleistungen nach der VOL/A bzw. der VgV. Für Nieder-

sachsen wurden hierbei Wertgrenzen durch die NWertVO vom 19.02.2014 

(Nds. GVBl. S. 64) festgesetzt. Demnach können bei Bauleistungen sowie bei 

Liefer- und Dienstleistungen freihändige Vergaben bis zu einem Auftragswert 

von 25.000 € vorgenommen werden. Hierbei sind, soweit möglich, mindestens 

drei geeignete Unternehmen zur Angebotsabgabe aufzufordern. Die Vergabe-

entscheidung ist zu dokumentieren. Zusätzliche Bestimmungen befinden sich in 

dem NTVergG vom 31.10.2013 (Nds. GVBl. S. 259). Die folgenden Auftrags-

vergaben entsprechen nicht den vergaberechtlichen Bestimmungen, da entwe-

der kein Vergabevermerk erstellt wurde und/oder keine weiteren Angebote ein-

geholt wurden: 

 

Architektenleistung   6.828,52 € 

Baumfällung    6.485,50 € 

Leerrohre für Glasfaserkabel 3.634,26 € 

Brückengeländer   1.060,75 € 
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5 Abschließende Prüfungsbescheinigung 

 Vermögens-, Ertrags-, Finanzlage 

Die Gemeinde Jameln weist im Jahre 2019 einen positiven Zahlungsmittelsaldo 

aus laufender Verwaltungstätigkeit ("Cash Flow") von rd. 62 T€ aus. Die liquiden 

Mittel steigen zudem auf rd. 391 T€ und in der Ergebnisrechnung wird ein Jah-

resüberschuss von rd. 37 T€ festgestellt, so dass sich die Rücklagen von rd. 

279 T€ noch weiter erhöhen werden. Der Verschuldungsgrad liegt unter 2 % 

und die Eigenkapitalquote bei rd. 98 %.  

Die finanziellen Verhältnisse der Gemeinde sind, auf den Berichtszeitraum be-

zogen, weiterhin als geordnet zu bezeichnen. 

 Bestätigung 

Der Verlauf, die Chancen und die Risiken der Haushaltsentwicklung wurden ver-

waltungsseitig dargestellt. Besondere Risiken, die zu außergewöhnlichen Be-

lastungen in den folgenden Haushaltsjahren führen könnten, sind nicht erkenn-

bar. 

Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Bestimmungen.  

 

Soweit dieser Bericht keine Einschränkungen enthält, wird gemäß 

§ 156 Abs. 1 NKomVG bestätigt, dass 

 

 der Haushaltsplan eingehalten wurde, 

 die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung eingehalten wurden, 

 bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und Aus-

zahlungen des kommunalen Geld- und Vermögensverkehrs nach den beste-

henden Gesetzen und Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Ver-

waltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren worden 

ist und 

 sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungspos-

ten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthalten 

sind und der Jahresabschluss die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Fi-

nanzlage darstellt.  
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6 Schlussbemerkung 

Nach § 129 NKomVG beschließt die Vertretung über den Jahresabschluss und 

die Entlastung des Bürgermeisters. 

 

Dieser Schlussbericht ist zusammen mit der Stellungnahme des Bürgermeisters 

dem Rat zur Entscheidung über die Entlastung vorzulegen.  

  

Lüchow, den 30.10.2020 

gez. Blume 


